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Einleitung.

„Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt,
Und Fluth auf Fluth sich ohne Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte Las Meer noch ein Meer gebären/'

Keine bessere Einleitung , als diese Schiller ' schen Worte , wüßte ich
einem Werke zu geben , das sich blos zum Zwecke vorgesetzt hätte , den Kampf
thatsächlicher Begebenheiten Frankreichs in den letzten 60  Jahren am Faden
der Erzählung zu entwirren . Diesen chaotischen Eindruck müssen sie auf
Jeden machen , der die Thatengeschichte Frankreichs während dieses Zeit¬
raums seinen Augen vorüberführt . Allein diese Art der Geschichtschreibung
würde heutzutage — wenn wir ihren Werth auch nicht bestreiten — blos
den untern Klassen eines Gymnasiums oder denjenigen zusagen , welche
ebensogut an alten Märchen als an der Geschichte eines jetzt noch mit
Kraft lebenden Volkes Gefallen haben . Denn wie sich die heutige Zeit
in der Schaffung großer Ideen , in der Lösung beinahe unentwirrbarer.
Probleme in allen Gebieten des Wissens geäußert hat und den Geist zur '
Herrschaft zu bringen bestrebt ist , so darf eine Geschichte nicht mehr auf¬
treten , wenn sie nicht den Gedanken , der die Thatsachen belebt , zu enthüllen
und in seinen verschiedenen Wendungen und Aeußerungen darzustellen sich
vornimmt . Schon die pragmatische Geschichtserzählung hat diesen Weg
zur Belehrung des Zeitalters eingeschlagen . Noch mehr muß es die orga¬
nische thun , die zwar der pragmatischen nicht fremd ist, insofern ein Schrift¬
steller eine bestimmte Ansicht durchführen will , allein diese Art einzig nicht
vorwalten lassen darf , indem er die objectiven Elemente einer Zeit zusam-
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menwirkcn und so die Geschichte gleichsam wie vor den Augen der Zuschauer

sich bilden lassen muß.

Nur auf diese Art und Weise ist es uns möglich geworden , eine schein¬

bare Verwirrung in der französischen Rcvolutionsgeschichte aufzulösen und

den Versuch zu machen , Klarheit in selbe zu bringen . Denn wie wir uns

zur Auseinandersetzung einer Seite jener weltumwälzenden Geschichte , die

seit unserer ersten denkenden Jugendzeit unser ganzes geistiges Wesen neben

dem Studium der Geschichte der neuern Philosophie seit Kant beinahe aus¬

schließlich in Anspruch genommen hat , entschlossen hatten , mußte uns da¬

ran gelegen sein , eine Darstellungsweise zu wählen , die in den , durch so

viele Verfassungen als eben so viele Abschnitte unterbrochenen Lauf Zu¬

sammenhang bringen kann . Denn der Stoff , den wir uns zu behandeln

vorsetzten , war der Art , daß er oft in den Artikeln der einzelnen Verfassungen

wie die Atome eines zerfallenden Körpers sich aufzulösen und zu verlieren

drohte.
Wir haben uns nämlich vorgesetzt , von der französischen Revolutions¬

geschichte diejenige Seite zu behandeln , die wir als die wichtigste Erschei¬

nung in der Neuzeit anzuerkennen genöthigt waren : die Geschichte der Ver¬

fassungen und der durch sie begründeten Einrichtungen im französischen

i Staats - und Volksleben . Denn nachdem durch die Feudalherrschaft der

Staat als eine Menge zusammenhangsloser Gliedmaßen sich zeigte , in

der folgenden absoluten Monarchie aber ein Haupt erhielt , das mit Gewalt

Einheit in das Ganze zu bringen und einen factischen Zustand herzustellen

suchte , so wurden durch die Philosophie des 18 . Jahrhunderts , sowohl der

Mensch mit seinen Eigenschaften , als die Gesellschaft in ihren Grundlagen

in der Art behandelt , daß der Staat nur als die freie vertragsmäßige Ver¬

einigung freier vernünftiger Wesen erscheinen konnte und die Aussprechung

der Grundsätze , nach denen sie zusammenleben wollten , in der Verfassung,

die eben der Staaksbürgervcrtrag ist , nöthig gemacht wurde . Seitdem ist

der Kampf um Verfassungen ein allgemeiner und noch nicht beendigter ge¬

worden und zwar ein um so wichtigerer , als in den Erörterungen in diesem

Kampfe und den verschiedensten Aeußerungen des Gcsellschaftslcbens das

Wesen des Staates , seine Rechte und Pflichten immer mehr der Gegenstand

der Besprechung und des Verlangens der Bürger werden . .Eune Verfassungs¬

geschichte wird daher immer um so wichtiger , als man der Verfassung und

dem geordneten Staatsleben selbst eine größere Bedeutun g beilegt . Ein

Werk , das sie zum Gegenstand hat , muß somit jenen Theil her Revolutions¬

geschichte behandeln , der als die Grundlage der Revolution selbst angesehen
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werden kann und der zum Erstaunen wenige Bearbeiter gefunden Hat,
während doch über die thatsächlichen Begebenheiten Lasten überschrieben
worden sind , die geeignet waren , die Masse der Begebenheiten noch ver¬
wirrender zu machen.

Durch den Inhalt : die Verfassungen und die durch sie begründeten
Einrichtungen im französischen Volke, — mit der Tendenz : die Demokratie
als die einzige , dem Vernunftrcchte entsprechende Staatssorm — bei Ver¬
nünftigen — darzustellen , — mit der Anschauungsweise , den Gedanken
als die Grundlage des Geschehens und die Menschen als Schaffer und
Träger des Gedankens zugleich zu betrachten , war unsre Aufgabe und das
Verfahren bestimmt.

Unser Erstes war daher , eine kurze, aber getreue Darstellung des that-
? sächlichen Zustandes Frankreichs vor der Revolution zu geben und die
t Elemente zu entdecken , die zu dieser Veranlassung geben konnten : es war

und ist dies die Darstellung des Seienden . Zwei Seiten sind es besonders,
die die genaueste Berücksichtigung verdienen : Frankreichs Staatseinrichtungen

. mit ihren Mängeln und Gebrechen als die Schattenseite — die Theorien

^ und Ansichten der großen Männer des denkenden Jahrhunderts : Montes-
S quicu , Voltaire , Rousseau als die Lichtseite , welche mit der Fackel der Ver-

^ nunft und der Leuchte der Wahrheit die abenteuerlichen Gestalten jener zu
s vertreiben sucht . Auf beiden Seiten treten uns rüstige Kämpfer cnt-
>> gegen , aus beiden Seiten suchten sie die wirksamsten Geschütze in die Schlacht-

^ reihen auszuführen und das Drama der Revolution zu entwickeln . Den
Lauf desselben in seinen verschiedenen Acten zu verfolgen , die jeweiligen
Gegner einander gegenüberzusitzen und die oft veränderte Hecresstellung zu
berücksichtigen , war der zweite Theil der Aufgabe . Es ist dies die Ge¬

schichte des Staatsbegriffes in der zeitlichen Aufeinanderfolge — historischen
Diremtion — und zwar mußten in ihr alle neuen Elemente , die dem bis¬

herigen Laufe eine Aenderung zu geben geeignet sind und worunter die socia¬
listischen Ideen eine besondere Rolle spielen , allemal besonders hervorgehoben
werden . So erst waren wir zur vollendeten Entstehung des Begriffs des
Staates und der Gesellschaft selbst gekommen , der sich nun im dritten syste¬
matischen Theile von selbst fortbewegt . Es ist die Schaar der Bürger , die in

ihrem Zusammenleben und indem sie ihrer Thätigkeit Folge geben , jenes rege
Leben entfalten , wie es ihrer Vernunft im Einzelnen und dem Gedanken
im Allgemeinen entspricht . Aber auch noch hier mußte sich jener Dualis¬

mus zeigen , den der Staat in sich trägt , indem er zuerst blos zum Schutze
des Bürgers da zu sein scheint , während er in der Folge im Namen aller
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Bürger Einrichtungen verlangt . Die gehörige Vereinigung ist der ccigent-
liche Brennpunkt einer jeden Verfassung , die auf irgend welche sachgemäße
Vollkommenheit Anspruch machen will . Die übrige Auseinandersetzung
ist nur die Folge des Gesagten und an und für sich so einfach und natiürlich,
daß ich blos auf das Jnhaltsverzeichniß mit seinen verschiedenen lUnter-
abtheilungen zu verweisen brauche.

Es bleiben uns somit schließlich nur zwei Punkte noch zu berrührcn
übrig ; ich meine die Angabe der Quellen und das Verhältniß zu dem Wer¬
ken des Herrn Pros . Stein : „ die sociale Bewegung " und „ derSocialiismus
und CommunislMs " in Frankreich seit 1789 . ,

In Betreff der Quellen mag die Angabe genügen , daß mir selbe wäh¬
rend eines Aufenthaltes in Paris in den Jahren 183t ) und 1851 im hin¬
reichender Masse zu Gebote standen . Den wichtigsten Inhalt begreifen
die im Anhange abgedruckten Verfassungen , die andern benuAten Schriften
und Werke sind am betreffenden Orte immer angegeben , nur das nnuß ich
noch erwähnen , daß ich im I . Hauptstücke der ersten Abtheilung im Ein¬
zelheiten Randor ( lla IVsnek »vant Is wvokition 6e 1789 ) folgte , ßedoch
nie ohne mich von der Richtigkeit der durch ihn gemachten Angaben über¬
zeugt zu baden . Daß die Darstellung der Theorien Montesquieu 's , Vol-
taire 's , Rousseau 's , St . Simon 's , Fourier 'ö und Louis Blmic 's auf der
Lcctüre und dem Studium dieser Schriftsteller selbst beruht , wird sich aus
der Art und Weise der Behandlung von selbst ergeben.

Das Verhältniß zu Stein aber wird am richtigsten so angegeben , daß,
während bei ihm die Gesellschaftsgeschichte mir ihren wichtigen Momenten
dargestellt wird , wir die politischen Gestaltungen des Staates in seinen
Einzelheiten verfolgten , dabei aber , weil der Staat auf das Individuum
sich stützt und zugleich der bewußte Ausdruck der mehr nach Neigungen und
Bedürfnissen handelnden Gesellschaft ist , auf alle diejenigen Elemente Rück¬
sicht nehmen mußten , welche die Gesellschaft und durch sie den Staat be¬
wegen . Die vorliegende Schrift kann daher in gewisser Beziehung als
Fortsetzung der Stein 'schen Werke angesehen werden , während sie wegen
des speciellen Stoffes , der behandelt worden , — wegen der systematischen
Abhandlung (im Gegensatz zu Stein 's rein genetisch - historischer Bchand-
lungsweise ) — und wegen der abweichenden politischen Weltanschauung
für sich allein als selbstständig und unabhängig hingestellt werden muß.

Solothurn  in der Schweiz , 1832.

Simon Kaiser.



Erste Abtheilung.

Frankreichs Zustand vor 1789 .

Dcrf .-Eesch. Frank. 1





Erstes Hauptstück.

Die Elemente des Alten.

I . Das Land und die Bevölkerung.

1) Eintheilung und Beschäftigung.

Frankreich zählte zur Zeit des Ausbruchcs der Revolution in einer
Ausdehnung von mehr als 10,000 mMl . 26 Millionen Einwohner,
die man auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen gestützt in neuerer Zeit zu 28
bis 29 Mill . angegeben hat . Der Flächeninhalt war nämlich derselbe
des heutigen Frankreichs , zu dem man die im zweiten Pariser Frieden ab¬
genommenen Rheinbezirke von Philippsburg , Marienburg , Saarlouis,
Saarbrück , die Gegenden zwischen der Saar und Lauter , die Festung von
Landau und außerhalb des europäischen Continentes die Inseln Tabago,
St . Luzie und Jsle de France fügen muß.

Die hauptsächliche Eintheilung des Landes war die in 33 Pro¬
vinzen , wie sie einzeln vom Königshause der Capetinger durch Erbschaft,
Lehensfolge , Vertrag , Schenkung oder Gewalt mit dem nächsten Zwecke
der Vergrößerung der Hausmacht und in Folge von selber auch der poli¬
tischen Bedeutung zuvörderst andern Großen gegenüber , die in jenen Theilen,

die heutzutage Frankreichs Gebiet bilden , wie Flandern , die Bretagne,
Gascogne , die Provence , Burgund , Lothringen , Elsaß , Land und Macht
besessen hatten , erworben wurden . Demgemäß war denn auch die Ber¬

it*



4 I . Das Land und die Bevölkerung.

Wallung eine Provinciale , insoferne sie nicht durch die Politik des
Herrscherhauses , deren Zweck die Vereinigung der Macht war , eine Ver¬
änderung erlitt . Dies ist vielfach der Fall gewesen und zwar immer auf
andre Weise , je nachdem man das Kriegswesen , die Verwaltung und die
Geldkräfte des Landes oder die Gerechtigkeitspflege im Auge hatte . In
ersterer Beziekung zerfiel es in -LO Militärkreise , in letzterer in mehr als
300 Bezirke — ksilliages et ssneoiraussses — zur Beurtheilung der Streit¬
sachen in erster Instanz , in Bezirke von anderer Ausdehnung , insofern von
Berufung an ein höheres Gericht — appellstio — die Rede war . Das
Steuer - oder Finanzwesen hatte für sich selbst wieder mehrere von den an¬
dern unabhängige Einthcilungcn zu Folge gehabt , je nachdem in den ver¬
schiedenen Verwaltungszweigen verschiedene Steucrarten erhoben wurden;
denn anders war die Eintheilung für Erhebung der directcn , anders für
die der indirccten Steuern . Die Hauptgrundlage war aber trotz der Ver¬
schiedenheiten durch die Eintheilung in 32 Hauptbezirke , sg. Generalitäten
gegeben . Einen andern Anhalispunkt bildeten dabei natürlich immer die
Städte , da sie, was die Bedeutung der Verwaltung betrifft , mit der Re¬
gierung am meisten in Berührung kamen . Die Ausdehnung ihres Gebietes
bestimmten natürliche Grenzen , alte hergebrachte Verhältnisse , die Bevöl¬
kerung nach ihrer Zahl , Ausdehnung oder Arbeit . Andere politiscke Ge¬
meinden mit irgend der geringste » Bedeutung gab es nicht ; was die Städte
in dieser Beziehung hatten , war ein Privilegium , das sie mit Eifersucht
bewahrten . Eine größere Anzahl von Häusern oder eine Anhäufung der
Bevölkerung , die in ziemlicher Nähe beisammenwohntc , d . h . die Dörfer,
Flecken und Weiler hatten auf die Regierung in politischer und administra¬
tiver Beziehung keinen Einfluß . Sie waren einfache Bestandtheile des
Reiches ohne politischen Willen , und insoferne sie mit der Regierung in
Berührung kamen , wurden sie durch die von ihr gesetzten Beamten verwaltet.
Für sich bildeten sie nur insofern ein abgeschlossenes Ganzes , als sie zufällig
einen einzelnen Üblichen des Reiches als Gutsherrn anerkannten , aber
wohlverstanden immer der einzelne in einem solchen Dorfe oder Weiler
Wohnende und nie die Gcsammtbevölkerung als eine Gemeinde , oder
aber insoferne sie zur selben Kirche psarrgcnössig waren . Ein dieses Eigen¬
thum überragendes Schloß oder eine in die Nähe gebaute Kirche zeigten das
Verhältniß an . — Mit keiner dieser Einlheilungen stimmte endlich die
kirchliche überein mit ihren 18 Erzbisthümern , 121 Bisthümern und mehr
als 30,000 Pfarrgemeinden , diese waren aber als solche Bezirke für die
Regierung ohne Bedeutung . '
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Ausgedehnte Länderstrecken mit Flüssen und Wäldern , Städte , Dörfer,
Meiereien , Kirchen , Schlösser , Burgen und Festungen , Kasernen und Ver¬
waltungsgebäude bilden so, um die ndliche Uebersicht des Landes zu geben,
das Territorium des Reiches und werden je nach dem Zwecke der Regierung
verschieden zusainmcngeordnet.

Die Eintheilung der Bevölkerung war wie in allen monarchischen
Staaten des Mittelalters die in Adel , Geistlichkeit und Bürgerstand.

Beginnen wir mit der Geistlichkeit , die sich bis dahin als ersten
Stand des Reiches betrachtete , für sich eigene Gesetzgebung , Verwaltung,
Gerechtigkeitspflege hatte , dem Staate , dem Adel , dem Bürgerstande
gegenüber nicht nur unabhängig dastand , sondern wo sie konnte diese Un¬
abhängigkeit in ein Herrschaftsverhältniß auf diese oder andere Weise um¬
zuwandeln suchte und ein solches , wo sie als Gutsherr auftrat , von Rechts¬
wegen ausübte . Sie tritt mit einer halben Million Glieder auf und zerfällt
nach dem Maßstabe einer bis aufs Kleinste und Kleinlichste ausgebildeten
Hierarchie in eine höchste , hohe und niedere Geistlichkeit , und nach einem
andern Gesichtspunkte in die Welt - und Ordensgcistlichkcit . Die hohe
Geistlichkeit bildeten 18 Erzbiscköfc , 121 Bischöfe , -— von diesen 8 auf
Corsica — 13 Generalvicare , bei 1800 Aebte und Priore , von denen eine
große Zahl dem Range der Prälaten angehörte , 830 Kapitel und Stifte
mit 6000 wohlbestallten Klerikern . Dahin gehören noch die 260 Com-
mandureien des Malthcserordens mit ihren noch über sie gestellten Groß-
Würdenträgern . Die niedere Geistlichkeit zählte in sich die Pfarrer , Vicare
und Caplane in 35,186 Pfarrgemcinden , die Geistlichen und Brüder in
den Klöstern und eine Unzahl daö Land überströmender Abbs 's , die letztem
insofern sie nicht durch Geburt berechtigt sich der obern Geistlichkeit an die
Seite stellten . — Als Affilirte , d . h . Personen , die nach denselben Regeln
lebten , müssen hierher noch die 14,000 Opfer gezählt werden , die sich in
die Frauenklöster sperren ließen oder , je nachdem verschiedene Umstände
und Familienverhälknisse es verlangten , gesperrt wurden.

Die Geistlichkeit (Klerus ) "bestand auö Personen aus allen Ständen;
aber im Allgemeinen erhielten die Söhne adlicher Familien die höhern geist¬
lichen Würden , als die der Erzbischöfe , Bischöfe , Aebte , Pröbste , die der
Kanoniker oder Chorherren , die in 11 Stiften lediglich nur an Adliche ver¬
geben werden durften ; die Pfarreien , Vicariatc , die Stellen in den Stiften,
die nicht für den Adel ausschließlich bestimmt waren , wurden Bürgern zu
Theil . An die unbedeutenden Pfarreien , in die Klöster und Bettelorden
kamen meist die Personen von sg. „ dunklerHerkunft " , wenn sie ohne andere
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Hülfsmittel waren . — Die Bischöfe , Siebte und die Vorsteher in den an¬
gesehenen Stiften wurden durch den König ernannt , die andern kirchlichen
Stellen durch Bischöfe übertragen , insoscrne sie nicht blos Bestätigungsrccht
für die Wahlen hatten , welche einzelne Stifte , Klöster oder Weltliche,
nämlich die sg. Patrone von sich aus treffe» konnten . Letzteres war beson¬
ders der Fall für Pfarreien , die in gutsherrlichen Bezirken lagen oder in

einzelnen Familien ihre Stifter anerkannten . — Für die „ untern Klassen"
war der geistliche Stand ein Mittel sich zu heben , für den Bürger und den

Adlichcn sich zu erhalten . Aber wie er einerseits für viele Personen blos
die nothwendige Folge ihrer Umstände und Stellung war , so hing ander¬
seits die Hebung in diesem Stande sehr viel von Gunst und Intriguen ab.
Der Glaube genügte nicht , um die Pflichten dieses Standes erfüllen zu
können : man mußte gewählt sein und die Wahl , oder richtiger Ernennung
fiel dann oft auf solche , bei denen Weichlichkeit , Lust an Schweigern und
Vergnügen , ja selbst Zügellosigkcit Gebet , Demuth und gute Werke ersetzen
mußten.

Die Thätigkeit dieses Standes kann in eine offene und geheime ein¬
getheilt werde » : neben der Belehrung in der römisch - katholischen Religion
und der Verwaltung der durch jene bestimmten Aemter , z. B . in der Aus-
spendung der Sacramente , wobei er durch seine unermüdliche Thätigkeit den
Gläubigen fast beschwerlich wurde , ist er auch dann thätig , wenn er nicht
gerade sein Amt verwaltet , sondern als Weltbürger auftritt . Und diese
zweite Thätigkeit war es besonders , die ihn in Frankreich neben der kirch¬
lichen Standeswichtigkeit zur Bedeutung brachte . Als Minister , Rath-
geber , Beichtväter des Königs und des Adels übten die Geistlichen einen
ungeheuern Einfluß aus , der auch nach der Verireibung der Jesuiten nicht
schwand . Durch diesen Einfluß von Oben herrschten sie, durch ihren Ein¬
fluß auf die Bürger und das Volk machten sie dieses für ihre Herrschaft
empfänglich und bereiteten es dazu vor . Aber in diese zweite Art von Thä¬
tigkeit fällt auch jene , wo er durch Schwelgerei und Zügellosigkcit Aergerniß
gab und wovon die Halsbandgeschichte deS Bischofs Rohan von Straßburg
ein vereinzeltes Beispiel ist aus jener großen Zahl , mit der die französische
Geistlichkeit in den verschiedenen Provinzen ein wenig erbauliches Vorspiel

gab . Es trat in dieser Beziehung eine allgemeine Verdorbenheit von Oben
ein , die von Unten in den Klöstern ihre Wiederholung fand ; es waren
einige arme Landpfarrer , die als Vorbilder der Tugend und Demuth ihre
Gemeinden lehrten und wo sie konnten auch in ihren gedrückten Verhält¬
nissen helfend wirkten . Gerade die Zeit vor der Revolution ist es , die in
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dieser Beziehung die grellsten Gegensätze an ' s Licht treten läßt : auf der

einen Seite eine evangelische Reinheit und Tugend , auf der andern daS

Laster auf der höchsten Stufe ; in den Gemeinden eine patriarchalische An¬

hänglichkeit an den Pfarrer , neben einer Abneigung gegen selbe und jede

andere Geistlichkeit in andern Bezirken.

Für diese seine Thätigkeit bezog der Klerus nur in Zehnten und geist¬

lichen Gefallen ein jährliches Einkommen von 133 Millionen LivreS — (nach

Necker und Calonne ) , die meistens in Besoldungen verwendet wurden : denn

für Errichtung von Kirchen , für Ornate und Gemälde in selben wurde meist

noch der gedrückte Gläubige in Anspruch genommen . Von diesen 133Mill.

erhielten die Inhaber der obern Stellen , etwa 12,000 an der Zahl , über

40 Will . und zwar in sehr verschiedenem Verhältniß , von 700,000 L. , die

derBischofvonStraßburg empfing , durch die 100,000 , 30,000 , 10,000 L.

hindurch bis zu 1,200 L. , dem Gehalte eines Kanonikers in den kleinen

Stiften . Kläglicher stand die niedere Geistlichkeit ; denn es bedurfte eine

Verordnung des Königs vom 2 . Sept . 1786 , um den Pfarrern und stän¬

digen Vicarien , den nur zeitweise thätigen Priestern 350 L. jährlich anzu¬

weisen . Die Zehnten wurden in Feldfrüchten und besonders in Getreide

erhoben ; für Gefalle anderer Art , als Spötteln oder Stolgebühren wußte

man oft keinen andern Grund als den Namen anzugeben . Eine andere

Quelle des beträchtlichen Einkommens bestand in einer Menge liegender

Güter , Grundeigcnthum , auf dem sie Pächter hatten oder durch Leibeigene

und Hörige bearbeiten ließen , deren Erworbenes nicht auf dem Wege fami-

lienrechtlicher oder testamcntlicher Erbfolge an Erben überging , sondern

von dem Grundherrn in Beschlag genommen wurde . Mit welcher Ge¬

nauigkeit die Kirche von diesem Rechte Gebrauch machte , zeigte die franzö¬

sische Rechtsgeschichte und Berichte und Darstellungen von Rechtsgclehrten

jener Zeit . UebrigenS war ihr seit längerer Zeit die Erwerbung von Grund-

eigenthum ohne ausdrückliche Bewilligung des Königs untersagt . — Von

diesen enormen Einkünften zahlte der Klerus im Allgemeinen an den Staat

keine Abgaben als die, welche er als „ Geschenk " selbst bewilligte , das dann

wo möglich wieder zu seinem Vortheile verwendet werden mußte . Geschenk

ist dieser Beitrag deshalb genannt , um vor Allem anzuzeigen , daß der

Staat kein Recht auf die Besteuerung deS geistlichen Vermögens habe , im

Zusammenhange mit der Lehre , daß die Kirche vom Staate unabhängig

sein müsse. Natürlich ist daher auch , daß die Verwaltung dieser Güter

vom Staate unabhängig und ganz in den Händen des Klerus war.

So stand diese Macht ddm Staate unabhängig gegenüber und in
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